
Zwischen  
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) 
 

und  
 

der AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse , 
 

dem BKK - Landesverband NORDWEST , 
 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau (SVLFG)  

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) , 
 

der IKK classic , 
 

der Knappschaft , 
 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen in Hamburg  

− BARMER GEK 
− Techniker Krankenkasse (TK) 
− DAK – Gesundheit 
− Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
− HEK - Hanseatische Krankenkasse 
− hkk 

 
gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) , 

vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 

wird die nachfolgende  

 

Vereinbarung  

zur Anrechnung von Kostenerstattungsleistungen  

auf die vereinbarte Gesamtvergütung  

nach § 87a Absatz 3a Satz 5 in Verbindung mit § 13 Abs. 2, § 53 Absatz 4 mit 
Ausnahme von § 13 Absatz 2 Satz 5 SGB V geschlossen 

 

 

 

 

 

Die Erklärungsfrist der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz war zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht abgelaufe n.



Stand: 04.06.2013 2

 
Diese gemeinsam und einheitlich geschlossene Vereinbarung wird zugleich als   
 

• 29. Nachtrag Anlage N  zum Gesamtvertrag mit der AOK Rheinland/Hamburg 
vom 18.04.1996,  

• 28. Nachtrag Anlage L  zum Gesamtvertrag mit dem BKK Landesverband 
Nordwest vom 18.04.1996, 

• 26. Nachtrag Anlage L  zum Gesamtvertrag mit der IKK classic vom 
18.04.1996, 

• 4. Nachtrag Anlage 8  zum Gesamtvertrag mit der Knappschaft vom 
25.11.2011 sowie  

• 35. Nachtrag Anlage P  zum Gesamtvertrag mit dem vdek vom 11.04.1996. 
 
 

 
Präambel 

 
Die Vertragspartner schließen mit Wirkung für die von den rubrizierenden 
Vertragspartnern vertretenen Krankenkassen für den Zeitraum ab dem 01.04.2013 die 
nachfolgende Vereinbarung zur Anrechnung von Kostenerstattungsleistungen auf die 
vereinbarte Gesamtvergütung nach § 87a Absatz 3a Satz 5 SGB V im 
Versorgungsbereich Hamburg. 
 
 

§ 1 
Grundlagen der Anrechnung 

 
Für die nachfolgend abschließend aufgeführten Kostenerstattungsleistungen findet 
eine Anrechnung auf die vereinbarte Gesamtvergütung nach den näheren 
Bestimmungen dieser Vereinbarung statt:  
 
1. Kostenerstattungsleistungen nach § 13 Absatz 2 SGB V sofern  
 

a) gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 SGB V generell Kostenerstattung gewählt 
wurde  
b) gemäß § 13 Absatz 2 Satz 4, 1. Alt. SGB V eine Einschränkung auf den 
Bereich der ärztlichen Leistungen erfolgt ist. 

 
2. Kostenerstattungsleistungen nach § 53 Absatz 4 SGB V sofern 
 

a) der Tarif entsprechend 1. a) ausgestaltet ist  
b) der Tarif entsprechend 1. b) ausgestaltet ist. 
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§ 2 

Inhalt und Umfang der Anrechnung  
 
(1) Die Anrechnung der Kostenerstattungsleistungen nach § 1 findet für Versicherte 
statt, die nach dem Wohnortprinzip dem Bezirk der KVH zugeordnet sind (Wohnort-
KV).  
 
(2) Eine Anrechnung erfolgt gem. § 13 Abs. 2 Satz 12 SGB V nur dann, wenn die 
Kostenerstattungsleistungen für ein Kalendervierteljahr gewählt wurden. 
 
(3) Voraussetzung für eine Anrechnung von Kostenerstattungsleistungen nach dieser 
Vereinbarung ist, dass die Vertragspartner der Prüfungsvereinbarung eine Regelung 
zur Herausrechnung der von Vertragsärzten bei Versicherten mit gewählter 
Kostenerstattungsleistung veranlassten Arzneimittelverordnungen im Rahmen der 
Prüfungsvereinbarung mit Wirkung für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 
SGB V getroffen haben.  
 
(4) Es werden keine pauschalen Anrechnungsbeträge vereinbart.  
 
(5) Fälle der Kostenerstattungsleistungen nach § 1 Nr. 1 a und b sowie Nr. 2 a und b 
werden auf die Gesamtvergütung angerechnet, indem die Anzahl der betreffenden 
Versicherten einer Krankenkasse, die Kostenerstattungsleistungen gewählt haben, 
von der von der Krankenkasse für das betreffende Kalendervierteljahr gemeldeten 
Versichertenzahl für die Berechnung der regionalen morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung nach § 87a Abs. 3 Satz 1 gemäß der jeweils geltenden 
Honorarvereinbarung in Abzug gebracht wird.  
 
(6) Die Meldung der Versicherten erfolgt nach Maßgabe des § 4. 
 
 

§ 3 
Inanspruchnahme des Kollektivsystems 

 
(1) Erfolgt durch Versicherte, die Kostenerstattungsleistungen nach § 1 Nr. 1 a, b, Nr. 
2 a oder b gewählt haben, eine Inanspruchnahme von Leistungen im Kollektivvertrag, 
vergütet die Krankenkasse die erbrachten Leistungen zu den Preisen der regionalen 
Euro-Gebührenordnung außerhalb der MGV.  
 
(2) Die Ausweisung der Leistungen erfolgt im Formblatt 3 nach den Regelungen zur 
Darstellung der sogenannten nichtvertragskonformen Inanspruchnahme (NVI) bei der 
Bereinigung von Selektivverträgen (288. Beschluss des Bewertungsausschusses Teil 
A Ziffer 3.1.6 Nr. 4 - ggf. einschließlich etwaiger Folgebeschlüsse - in Verbindung mit 
Anlage 6 der Bundesmantelverträge I, Abschnitt 1 § 1 Absatz 3a). Die KV Hamburg 
liefert hierzu an die betreffenden Krankenkassen  
1. die Datenlieferung gem. Anlage 6 der Bundesmantelverträge I, Abschnitt 1 § 1 
Absatz 3a, 
2. die Datenlieferung nach 1. ausschließlich für die NVI-Fälle sowie 
3. die Datenlieferung nach 1. ausschließlich für die Fälle des Abs. 1. 
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(3) Die Vergütungen nach Absatz 1 werden entsprechend der jeweiligen 
gesamtvertraglichen Regelungen bei der Ermittlung der Abschlagszahlungen 
berücksichtigt.  
 
 

§ 4 
Datenlieferung und Frist 

 
(1) Die Datenlieferungsverpflichtungen entsprechend des Beschlusses des 
Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 263. Sitzung am 
17. Oktober 2011 Teil B mit Wirkung zum 17. Oktober 2011 - ggf. einschließlich 
etwaiger Folgebeschlüsse - stellen keine taugliche Grundlage für eine Datenlieferung 
dar, die die Anforderungen nach dieser Vereinbarung vollständig erfasst. Daher ist die 
Anzahl der Versicherten, die Kostenerstattungsleistungen nach § 1 Nr. 1 a, b, Nr. 2 a 
oder b gewählt haben, der KVH unter Angabe der Krankenversichertennummer, 
Name, Vorname, Geburtsdatum und PLZ nach Anlage 1 in Papierform zu melden 
(Anlage 1 zu dieser Vereinbarung). Die Meldung kann an die FAX-Nr.  040/22802-420 
erfolgen. 
 
(2) Die Meldung hat durch die Krankenkasse bis spätestens 1 Woche vor Ablauf des 
Kalendervierteljahres zu erfolgen, für das die Anrechnung nach dieser Vereinbarung 
erfolgen soll.  
 
(3) Erfolgt keine fristgerechte Lieferung der Daten an die KVH, findet eine Anrechnung 
für das betreffende Kalendervierteljahr nicht statt.  
 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten und Kündigung 

 
(1) Diese Vereinbarung tritt am 01.04.2013 in Kraft. Der Vertrag kann jeweils mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres gekündigt werden.  
 
(2) Sofern Krankenkassen und/oder einzelne der rubrizierenden Vertragspartner mit 
der KV Hamburg bestehende Vereinbarungen zur Anrechnung von 
Kostenerstattungen haben, finden diese vorrangig Anwendung, wenn in den 
Vereinbarungen sichergestellt ist/wird, dass alle in der vorstehenden Vereinbarung 
aufgeführten Arten der Kostenerstattung erfasst sind und darüber hinaus 
Ausschlussfristen für den Eingang der Versichertenmeldungen inklusive 
Krankenversichertennummern an die KV Hamburg und die gemeinsame 
Prüfungsstelle vorgesehen sind, die der Frist in § 4 entspricht. 
 
 

 
Hamburg, den 09.04.2013 
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      Datum:  
      Kassennummer:  
      Quartal:  
       
 
 

Kassenärztliche Vereinigung – Erfassung Kostenersta ttung 
 
 Fax-Nr.: 040/22802-420 +++Fax-Nr.: 040/22802-420 + ++ Fax-Nr.: 040/22802-420 
 
Abgabetermine: Gem. § 4 hat Meldung durch die Krankenkasse bis spätestens 1 
Woche vor Ablauf des Kalendervierteljahres zu erfolgen, für das die Anrechnung 
nach dieser Vereinbarung erfolgen soll.  
 

 

Meldung der Versicherten gem. der Vereinbarung über  die Anrechnung 

von Kostenerstattungsleistungen auf die Gesamtvergü tung nach § 87a 

Abs. 3a Satz 5 SGB V  

 
 
 

  
Versicherte nach 

nach § 1 Nr. 1 a, b, Nr. 2 a 
oder b der Vereinbarung    

      
 
 
Die Krankenversichertennummern, Name, Vorname, Geburtsdatum und PLZ gem. § 1 der 

Vereinbarung aller gemeldeten Versicherten, die Kostenerstattung nach § 1 Nr. 1 a, b, Nr. 2 a oder b 

der Vereinbarung gewählt haben, sind dieser Meldung als Anlage beigefügt. 

 
 
 
Unterschrift 
 
 
 
 
Anlage 

Kassenstempel 
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      Datum:  
      Kassennummer:  
      Quartal:  

        

Lfd. Nr. 
Kranken-

versicherten- 
nummer 

Name Vorname Geburtsdatum PLZ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


